
Die nachstehenden Allgemein Verkaufs- Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für  
alle von uns abgegeben Gebote und mit uns abgeschlossenen Verträge, auch für zukünftige,  
ausschließlich. Der Geltung der Allgemein Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners wird 
hiermit endgültig widersprochen.

§  1  Erfüllungsort

    Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Lieferungsvertrage Romrod. 

§  2  Gerichtsstand

     Gerichtsstand (auch für Wechsel- und Scheck-Klagen) ist Alsfeld. Das zuerst angerufene      
   Gericht ist zuständig.

§  3  Vertragsinhalt

1 Alle Verkäufe werden nur zu bestimmten Lieferungsterminen, Mengen, Artikeln und  
    Qualitäten abgeschlossen. Hieran sind beide Parteien gebunden.
2  Blockaufträge sind jedoch zulässig. Diese können in Durchführungsbestimmungen geregelt  
     werden. 
3 Umdispositionen im Rahmen des erteilten Auftrages sind nur in beiderseitigem Ein- 
   verständnis zulässig. Das Nähere kann in Durchführungsbestimmungen geregelt werden.    
    Darüber hinaus wird eine Streichung von Aufträgen nicht vorgenommen.  

§  4  Lieferung

1  Die Lieferung der Waren erfolgt ab Fabrik. Die Versandkosten trägt der Käufer. 
2  Bei Lieferung ab auswärtigem Lager wird die Fracht ab Fabrik berechnet; stattdessen kann  
    ein pauschalierter Lagerzuschlag in Rechnung gestellt werden. 
3  Bei Bahnversand wird Rollgeld bzw. Flächenfracht von der Fabrik zum Stückgutbahnhof  
   nicht berechnet. Käufer, die ihre Handelsniederlassung am Ort des Verkäufers haben be- 
    zahlen keine Transportkosten; ebenso wenig werden die Transportkosten von einem Auslie 
    ferungslager zum Käufer am Ort des Auslieferungslagers in Rechnung gestellt. 
4  Verpackung wird nur berechnet, soweit der Versand in Kisten erfolgt oder eine Spezialver- 
  packung vom Käufer gewünscht wird. Bei frachtfreier Zurücksendung der Kisten in  
    brauchbarem Zustande innerhalb von zwei Monaten wird der für sie in Rechnung gestellte  
  Wert dem Käufer wieder gutgeschrieben. Bei Verwendung von Leihbehältern trägt der  
    Käufer die Frachtkosten, der Verkäufer die Mietkosten. 
5  Unsortierte Teilsendungen sind nur mit Zustimmung des Käufers statthaft.
6  Die Ware ist unversichert  zu versenden, wenn nichts anderes vereinbart ist.
7  Wenn infolge des Verschuldens des Käufers die Abnahme nicht rechtzeitig erfolgt, so steht    
   dem Verkäufer nach seiner Wahl das Recht zu nach Setzung einer Nachfrist von 10 Tagen  
  entweder eine Rückstandsrechung auszustellen oder vom Vertrage zurückzutreten oder  
    Schadenersatz zu verlangen. 

§  5  Unterbrechung der Lieferung

1 Bei höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen, behördlichen Maßnahmen sowie solchen    
   unverschuldeten Betriebsstörungen, die länger als 1 Woche gedauert haben oder voraus- 
   sichtlich dauert, wird die Lieferungsfrist bzw. Abnahmefrist ohne weiteres um die Dauer der  
   Behinderung, längstens jedoch um 5 Wochen zuzüglich Nachlieferungsfrist verlängert. Die  
   Verlängerung tritt nicht ein, wenn der anderen Partei nicht unverzüglich Kenntnis von dem  
  Grund der Behinderung gegeben wird, sobald zu übersehen ist, das die vorgenannten  
    Fristen nicht eingehalten werden können.
2  Ist die Lieferung bzw. Annahme nicht rechtzeitig erfolgt, so kann die andere Vertragspartei  
    vom Vertrage zurücktreten. Sie muss dies jedoch mindestens 2 Wochen vor Ausübung des  
    Rücktrittsrechts durch Einschreiben ankündigen. 
3  Hat die Behinderung länger als 5 Wochen gedauert und wird der anderen Vertragspartei  
    auf Anfrage nicht unverzüglich mitgeteilt, dass rechtzeitig geliefert bzw. abgenommen 
    werde, dann kann die andere Vertragspartei sofort vom Vertrag zurücktreten. 
4  Schadenersatzansprüche sind in den vorgenannten Fällen ausgeschlossen.

§  6  Nachlieferungsfrist

1  Nach Ablauf der Lieferfrist wird ohne Erklärung eine Nachlieferungsfrist von der Dauer der  
    Lieferungsfrist längstens von 18 Tagen in Lauf gesetzt. Nach Ablauf der Nachlieferungsfrist  
   gilt der Rücktritt vom Vertrag unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen als erfolgt.  
   Der Rücktritt vom Vertrag nach Absatz 1 Satz 2 tritt nicht ein, wenn der Käufer während der  
   Nachlieferungsfrist dem Verkäufer erklärt, dass er auf Erfüllung des Vertrages besteht. Der  
   Verkäufer wird jedoch von der Lieferverpflichtung frei, wenn der Käufer sich auf Anfrage  
  des Verkäufers innerhalb der Nachlieferungsfrist nicht dazu äußert ob er auf Vertrags- 
    erfüllung besteht.
    Fixgeschäfte werden nicht getätigt.
2 Will der Käufer Schadenersatz wegen Nichterfüllung beanspruchen, so muss er dem  
    Verkäufer eine 4-Wochen-Frist setzen mit der Androhung, dass er nach Ablauf der Frist die  
   Erfüllung ablehne. Die Frist wird von dem Tag an gerechnet, an dem die Mitteilung des  
    Käufers durch Einschreiben abgeht. Diese Bestimmung gilt im Falle des Absatzes 1 Satz 2  
   anstelle des dort angeführten Rücktritts nur, wenn diese Fristsetzung des Käufers dem  
    Verkäufer innerhalb der Nachlieferungsfrist zugegangen ist. 
3  Für versandfertige Lagerware beträgt die Nachlieferungszeit längstens 5 Tage, im Übrigen  
    gelten die Bestimmungen der Absätze 1 und 2.
4  Vor Ablauf der Nachlieferungsfrist sind Ansprüche des Käufers wegen verspäteter Lieferung  
    ausgeschlossen.

§  7  Mängelrüge

1  Beanstandungen sind spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Empfang der Ware an den  
    Verkäufer abzusenden. 
2 Nach Zuschnitt oder sonst begonnener Verarbeitung der gelieferten Ware ist jede  
    Beanstandung ausgeschlossen. 
3  Handelsübliche oder geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität,  
    Farbe, Breite des Gewichtes, der Ausrüstung oder des Dessins dürfen nicht beanstandet  
    werden.
4  Bei berechtigten Beanstandungen hat der Verkäufer das Recht auf Nachbesserung oder  
     Lieferung mangelfreier Ersatzware innerhalb von 10 
    Tagen nach Rückempfang der Ware.
5  Nach Ablauf der in Ziffer 4 genannten Frist gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
6  Bei versteckten Mangeln gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

§  8  Zahlung

1  Eingehende Zahlungen werden zunächst auf rückständige Verpflichtungen verrechnet. Als  
   Zahlungseingang gilt der Tag der Barzahlung oder der Gutschrift auf unseren Bank- und  
    bzw. Postbankknoten. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur erfüllungshalber.

2 Alle Zahlungen haben spesenfrei und bei Fremdwährungsforderungen zum amtlichen  
   Wechselkurs am Fälligkeitstag zu erfolgen. Wechselkosten und Diskontspesen nach dem  
    Sätzen der Privatbanken gehen zu Lasten des Käufers. Zahlungen gelten erst als an dem Tag      
    geleistet, an welchen wir über den Rechnungsbetrag verlustfrei in bar verfügen können. Bei  
  Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen nach dem Sollzins unserer Hausbank  
    Vorzinsen können nicht gewährt werden.
3 Aufrechnung und die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts bzw. der Einrede des  
    nichterfüllten Vertrages, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, wenn nicht  
  Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt sind oder von uns ausdrücklich bestritten  
  werden. Die Abtretung von Ansprüchen gegen uns ist nur mit unserer schriftlichen  
    Zustimmung zulässig.

§  9  Eigentumsvorbehalt

1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis sämtliche  
    Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung einschließlich   
   der künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen  
   Verträgen beglichen sind. Diese gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen  
   des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen  
    und anerkannt ist. Der Käufer ist berechtigt, die Ware zu verarbeiten und zu veräußern, unter  
    Berücksichtigung der folgenden Bestimmungen. 
2 Die Befugnis des Käufers im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr, Vorbehaltsware zu  
    veräußern, endet mit dessen Zahlungseinstellung, oder dann, wenn über das Vermögen des  
   Käufers die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt wird. Eine Weiterveräußerung ist  
  nur dann ordnungsgemäß, wenn der Verkäufer durch die Veräußerung die in diesem  
  Bedingungen verankerten Sicherungsrechte, insbesondere die im Voraus abgetretenen  
    Forderungen gegen die jeweiligen Drittabnehmer erhält. Verpfändung oder Sicherungsüber- 
    eignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen ist unzulässig.
3  Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer nicht das Eigentum gemäß §950  
 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung wird durch den Käufer für den  
   Verkäufer vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen, dem Käufer gehörenden  
   oder unter den sogenannten einfachen Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB gekauften  
 Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer das alleinige Eigentum am  
   Verarbeitungsprodukt. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen ebenfalls unter verlängertem  
   Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer das  
   Miteigentum an den neuen Sachen im Verhältnis des Rechnungswertes seiner Vorbehalts- 
    ware zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten Gegenstände.
4  Der Käufer tritt hiermit die Forderungen aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an den  
     Verkäufer ab und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist. Enthält das Verarbeitungs- 
    produkt neben der Vorbehaltsware des Verkäufers noch solche Gegenstände, die entweder  
   dem Käufer gehörten oder aber nur unter dem einfachen Eigentumsvorbehalt gemäß § 455  
  BGB geliefert worden sind, so tritt der Käufer die gesamte Kaufpreisforderung an den  
   Verkäufer ab. Im anderen Fall d.h. beim Zusammentreffen der Vorauszession an mehrere  
    Lieferanten, steht dem Verkäufer ein der Regelung gemäß0 Ziffer 6.1 Abs. 2 entsprechender  
    Bruchteil der jeweiligen Kaufpreisforderung zu. 
5  Der Verkäufer wird die abgetretenen Forderungen, solange der Käufer seinen Zahlungs- 
  verpflichtungen nachkommt, nicht einziehen. Der Käufer ist aber verpflichtet, dem  
    Verkäufer auf Verlangen die Drittschuldner anzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen.  
   Er ist berechtigt, die Forderungen solange selbst einzuziehen, wie ihm der Verkäufer keine  
    andere Anweisung gibt. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne  
   Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der  
    Saldo gezogen und anerkannt ist.
6  Wenn die durch den Eigentumsvorbehalt bestehende Sicherung die zu sichernde Forderung  
    um 20% übersteigt, wird der Verkäufer voll bezahlte Lieferungen nach seiner Wahl freigeben. 
7  Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benach- 
  richtigen. Der Käufer ist verpflichtet, jederzeit den Verkäufer über den Bestand an  
   unverarbeiteter  und verarbeiteter vom Verkäufer gelieferten Ware und über die aus einer  
      vorgenommenen Weiterveräußerung resultierenden Forderungen, Erlöse und Surrogate  Aus-         
                 kunft zu erteilen und bevollmächtigten Vertretern des Verkäufers Einsicht in seine Lagerräume und  
   Geschäftsbücher zu gewähren . Bei Stellung eines Antrages auf Eröffnung des Insolvenz  
  Verfahrens stellt der Käufer sofort die im vorangegangenen Satz vorgesehenen Über- 
    prüfungsmöglichkeiten zur Verfügung. Seine Verpflichtung zu Auskunftserteilung gegenüber  
   dem Verkäufer bleibt hierdurch grundsätzlich unberührt. Der Käufer ist verpflichtet, sobald  
  er die Zahlungen eingestellt hat, unverzüglich nach Bekanntgabe dem Verkäufer eine  
  Aufstellung über die noch vorhandene Eigentumsvorbehaltsware, auch soweit sie  
    verarbeitet ist und eine Aufstellung der Forderungen an die Drittschuldner nebst Rechnungs- 
    abschriften zu übersenden. Kommt der Käufer seinen Pflichten nicht nach, ist der Verkäufer  
   berechtigt, Schadenersatz in Höhe des Wertes der Sicherheiten zu verlangen und ohne  
  Nachfristsetzung oder Rücktrittserklärung die Vorbehaltsware vom Käufer heraus- 
   zuverlangen bzw. die Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu  
    verlangen. 

§  10  Allgemeines

1 Die vorgesehenen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten auch für die  
    künftigen Abschlüsse aus der Geschäftsverbindung.
2  Ihre Daten werden – soweit gesetzlich vorgeschrieben oder zur Pflege unserer Geschäfts- 
   beziehungen erforderlich – verarbeitet und genutzt, wobei für personenbezogene Daten  
    außerdem das Bundesdatenschutzgesetz – BDSG – entsprechend beachtet wird.
3 Sollte eine Bestimmung unserer Allgemeinen  Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungs- 
   bedingungen unwirksam sein, bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen un 
    berührt. 

§  11  Regelung von Streitigkeiten

   Streitigkeiten aus dem Vertrag werden durch das ordentliche Gericht oder ein vereinbartes       
   Schiedsgericht entschieden. Wenn das Schiedsgericht nicht als ausschließlich zuständig  
    vereinbart ist, ist das zuerst angerufene Gericht zuständig.
  

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen


